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Allgemeines 

Die im Rahmen des Betriebes bzw. Abbaus anfallenden, radioaktiven Reststoffe sowie 
ausgebaute oder abgebaute radioaktive Anlagenteile sind nach §9a Abs. 1 AtG [1] schadlos 
zu verwerten oder als radioaktive Abfälle geordnet zu beseitigen. 
 
Daher werden die anfallenden Abfälle und Reststoffe abhängig von deren Kontaminations- 
bzw. Aktivierungsgrad nach ggf. durchgeführter Bearbeitung (Sortierung, Dekontamination) 
oder Abklinglagerung einem der nachfolgend dargestellten Entsorgungswege zugeführt: 
 
 Konditionierung zum endlagerfähigen Produkt (radioaktive Abfälle) 

 
 Nutzung  (im kerntechnischen Bereich)  
 - Wiederverwendung (z. B. Werkzeuge in anderen kerntechnischen Anlagen) 
 - Verwertung (z. B. Einschmelzen von Metallen zur Herstellung von   
  Endlagerbehältern) 

 
 Freigabe (§ 29 StrlSchV) 
 - Uneingeschränkte Freigabe 
 - Freigabe zur Beseitigung  
  



Kontrollbereich mit Reststoffen  
(evtl. kontaminiert oder aktiviert) 

Gesetzliche und betriebliche 
Regelungen 

Freigabe gem. 
§ 29 StrlSchV 

Allgemeines 
Staatsgebiet 

Gesetzliche Regelungen 
Abfallrecht 

Die Rolle der Freigabe im Atomgesetz 

(z.B. AtG, StrlSchV, AtAV, 
AtSMV, BHB/OHB) 

(z.B. KrWG, DepV, 
NachwV) 



Herkunft des Materials 

Im den Kontrollbereichen des 
Kraftwerks fallen beim Betrieb und 
Abbau Reststoffe an, die 
kontaminiert oder aktiviert sein 
können.  

 
 
 
 Diese Reststoffe müssen gemäß § 29 
 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)  
 freigegeben werden. 

Block A / TZG 

Block B und C 

Lagerplatz für freigegebenes 
Material 



Beton 

Unterschiedlichste Materialen werden freigeben 
Beispiele 

Mischabfall Kabel 

Stahlschrott Leuchtstoffröhren 



Gesetzliche Vorgabe des § 29 StrlSchV: 

Eine Einzelperson der Bevölkerung darf durch freigegebenes Material mit 
nicht mehr als 10 µSv im Jahr belastet werden (de minimis Prinzip). 

 

(Dieser Dosiswert wurde von der Internationale Strahlenschutzkommission 
(ICRP) festgelegt und über ein EU-Vorgabe in die dt. StrlSchV übernommen.) 

 

Dies ist erfüllt, wenn für das Material die vorgegebenen Werte der Anlage III, 
Tabelle 1 der StrlSchV eingehalten sind. 

Die Ermittlung dieser Werte erfolgte mittels Bewertung einer Vielzahl von 
möglichen Expositionspfaden. 

Grundsätze der Freigabe 



Auszug aus der StrlSchV (Anlage III, Tab. 1) 

 Uneingeschränkte Freigabe - Keine Restriktionen bei der Abgabe des Materials 
 
 Freigabe zur Beseitigung  - Deponierung 
    - Beseitigung in Verbrennungsanlagen 
    - Metallschrott zur Rezyklierung 

Verschiedene Freigabepfade sind möglich 
Uneingeschränkt – eingeschränkt 



Beispiele für effektive Dosen aus unterschiedlichen Bereichen: 

Quelle : Radioaktivität und Strahlenschutz, DAtF, 2012 

Das „de minimis Prinzip“ – das Verhältnis zur 
natürlichen und zivilisatorischen Exposition 

Eine Portion Wildschwein: 
< 4 µSv 

Drei Stunden Flug in 10 km Höhe: 
Ca. 10 µSv 

Rauchen, 20 Zigaretten pro Tag: 
im Jahr: ca. 9.000 µSv 

Schwankung der natürlichen Strahlung 
im Jahr: 1.000 – 10.000 µSv 

Kernkraftwerk im Jahr: < 10 µSv 
 

Röntgen Lendenwirbelsäule 
(2 Ebenen): 800 – 1.800 µSv 



Freigabe gemäß § 29 StrlSchV am Beispiel der  
 
Armatur 30 RA01 S582 (Raum 3F04.63) 
 
aus dem Maschinenhaus Block C (Frischdampfsystem). 



Der technische Ablauf einer Freigabe 

Ausbau eines Bauteils im 
Kontrollbereich des  Block C  

Abtransport in das 
Technologiezentrum  

Zerlegung und 
Dokumentation  

Dekontamination  

Freigabemessung 

Bereitstellung für 
Kontrollmessungen der 
Aufsichtsbehörde 



Zustimmung des bay. StMUV zum BHB Freigabebescheid gem. § 29 StrlSchV 

Der formale Ablauf einer Freigabe 
Beteiligung der Aufsichtsbehörde 

- Betreiber (KGG) - - Behörde (LfU) - 

Messtechnik, Fachanweisungen, Nuklidvektor 

Entscheidungsmessungen 

Feststellung der Übereinstimmung 

Beantragung der Bestätigung der Feststellung der 
Übereinstimmung 

Dokumentation: 
u.a. Mess- und Freigabeprotokolle 

Inbetriebsetzung, Kalibrierung, Kontrolle, Prüfung 

Vollständigkeit, 
Plausibilität 

Messungen, Beprobung vor Ort 

Labormessungen des LfU 

Bewertung der Messergebnisse 

Bestätigung der Feststellung der Übereinstimmung Abgabe des freigegebenen Materials durch den 
Betreiber 



Freigabeantrag und Dokumentation 
der Messergebnisse 

Antragsunterlagen KGG 
 

 Anschreiben mit 
zusammengefassten Daten 
 

 Mess- und Freigabeprotokoll 
 

 Einzelteillisten der freizugebenden 
Teile 
 

 Messprotokolle 
 

 Zusammenfassung der 
Messergebnisse 



Ausübung behördlicher Kontrolle 

Kontrollen durch das Landesamt für Umwelt (LfU) 
 
 Begleitende Kontrollen bei Abbau, Zerlegung und 

Dekontamination 
 Inbetriebsetzung und Betrieb der Messtechnik für die 

Freigabemessungen 
 Nachmessungen an freizugebenden Teilen mit eigener 

Messtechnik 
 Kontrolle der durch KGG eingereichten 

Freigabedokumentation 
 

 
Kontrollen durch den TÜV 
 
 Kontrolle der Messtechnik für die Freigabe im Rahmen von 

Inbetriebsetzungsprüfungen und wiederkehrenden 
Prüfungen 
 
 



Freigabe 
Behördliche Bestätigung 



Nach behördlicher Bestätigung 
Abtransport des freiggb. Materials 



FREIGABE BEIM ABBAU 



Zerlegung 

Autogenes Brennschneiden (z.B. Armaturen)  Bandsägen (z.B. Turbine)  
 
 "thermisch„      „mechanisch„ 
 



Dekontamination 

Chemische Dekontamination (z.B. Rohrleitungen)   Mechanische Dekontamination (z.B. Betonsteine)  
 „Elektropolieren„      „Strahlen mit Stahlkies„ 
 



Freigabemesstechnik 

Fassmessanlage 

RTM 644 lnc 
Beta-Freimessanlage 



Erwartete Gesamtmassen beim Rückbau 

Freigabe § 29 StrlSchV 
86% 

Kerntechnische 
Verwertung 1% 

Radioaktiver 
Abfall 13% 

 

Sortieren von Reststoffen und Anlageteilen 

 

 

 

Zusätzliche 

Massen aus 

- Betrieb, 

- Abbau, 

- Bearbeitung  

- Behandlung 

(Sekundär-

Abfälle) 

Demontagemasse der Anlage KRB II:   89.000 Mg 

Behandlung 

radioaktiver Abfälle 

Behandlung von Reststoffen und 

Anlageteilen 

Radioaktiver Abfall zur Lagerung 

11.500 Mg 
Freigabe 78.000 Mg 

Kerntechnische 
Verwertung 

800 Mg 



Freigabemassen seit 1996 
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 Reststoffe aus dem Kontrollbereich werden gemäß den Regelungen des AtG und der 
StrSchV freigemessen und freigegeben. 
 

 Alle Schritte des Freigabeverfahrens werden durch die zuständige Aufsichtsbehörde und 
den TÜV begleitet. 
 

 Die Freigabe von Material ist bereits seit Beginn des Kraftwerksbetriebs bewährte Praxis. 
 

 Die beim Abbau anfallenden Massen können mit den bestehenden und bewährten 
Prozessabläufen ohne Probleme bewältigt werden. 

Zusammenfassung 


